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Ablauf der Referendumsfrist 3. Oktober 1956

#ST# Bundesbeschluss
über

die weitere Finanzierung der Stickerei-Treuhand-Genossenschaft

(Vom 22. Juni 1956)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. März 19561),

beschliesst :

I.

Der Bundesbeschluss vom 19. Dezember 1951 über die Finanzierung der
Stickerei-Treuhand-Genossenschaft wird entsprechend den folgenden Bestim-
mungen abgeändert und in seiner Geltungsdauer verlängert :

Art. l
1 Der Bund gewährt der Stickerei-Treuhand-Genossenschaft an ihre Be-

triebskosten und zur Durchführung ihrer statutarischen Aufgaben für die Jahre
1957 bis 1961 einen jährlichen Beitrag.

2 Der Bundesbeitrag wird unter der Bedingung gewährt, dass die Kantone
St. Gallen, Appenzell A.-Eh., Appenzell I.-Rh. und Thurgau sowie die betei-
ligten Kreise der Industrie ebenfalls einen jährlichen Beitrag ausrichten.

Art. 3, Abs. l

Der jährliche Beitrag der Industrie beläuft sich auf
a. 112 500 Franken bei einer Beschäftigung von 85 Prozent oder mehr,
b. 90 000 Franken bei einer Beschäftigung von mindestens 75 Prozent, aber

weniger als 85 Prozent,
c. 75 000 Franken bei einer Beschäftigung von weniger als 75 Prozent.

!) BEI 1956, I, 765.



1327

II.
1 Dieser Beschluss ist gemäss Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 17. Juni

1874 betreffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse
zu veröffentlichen.

2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Be-
schlusses.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 22. Juni 1956.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 22. Juni 1956.

Der Präsident : Burgdorf er

Der Protokollführer: Ch. Oser

Der Präsident: Rud.Weber

Der Protokollführer: F.Weber

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Der vorstehende Bundesbeschluss ist gemäss Artikel 89, Absatz 2, der
Bundesverfassung und Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 be-
treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu ver-
öffentlichen.

Bern, den 22. Juni 1956.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
2513 Ch. Oser

Datum der Veröffentlichung: 5. Juli 1956
Ablauf der Referendumsfrist : 3. Oktober 1956
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